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DER BUNDESRAT HAT BESCHLOSSEN: 

 

Gegen den Beschluss des Nationalrates vom 22. April 2021 betreffend ein 
Bundesgesetz, mit dem die Exekutionsordnung, das Einführungsgesetz zur 
Exekutionsordnung, die Insolvenzordnung, das Allgemeine bürgerliche 
Gesetzbuch, das Gerichtsgebührengesetz, das Gerichtliche 
Einbringungsgesetz, das Unternehmensgesetzbuch, das EWIV-
Ausführungsgesetz, das Genossenschaftsgesetz, das GmbH-Gesetz, das 
Aktiengesetz, die Notariatsordnung, das Rechtsanwaltstarifgesetz, das 
Eingetragene Partnerschaft-Gesetz, das Urkundenhinterlegungsgesetz, das 
Rechtspflegergesetz, das Sicherheitspolizeigesetz, das Bundesgesetz, mit 
dem Verstöße gegen bestimmte einstweilige Verfügungen zum Schutz vor 
Gewalt und zum Schutz vor Eingriffen in die Privatsphäre zu 
Verwaltungsübertretungen erklärt werden, das Asylgesetz 2005, das 
Niederlassungs- und Aufenthaltsgesetz, das Mineralrohstoffgesetz und das 
Insolvenz-Entgeltsicherungsgesetz geändert werden sowie die 
Anfechtungsordnung und das Vollzugsgebührengesetz in die 
Exekutionsordnung übernommen werden (Gesamtreform des 
Exekutionsrechts – GREx), keinen Einspruch zu erheben. 
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